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Energiesparen und Grünstrom Beschreibung Um den Einsatz erneuerbarer Energien weiter zu fördern, gibt 
es eine Vielzahl von Ansätzen, die sowohl wirtschaftlich als 
auch ökologisch sinnvoll sind. Folgende Möglichkeiten bieten 
sich beispielsweise an:

Ergebnis Die beiden Beispiele verdeutlichen, dass es weitere Möglich-
keiten gibt, wie Bewohner*innen sich aktiv oder finanziell an 
der Förderung Erneuerbarer Energien beteiligen können.

Möglichkeiten –	 Energiesparmaßnahmen: Maßnahmen zur Reduktion des 
	 Energieverbrauchs wie die Umstellung auf LED-Beleuchtung 
	 sind ebenfalls wichtige Bausteine zur Förderung der Energie-
	 wende. 
–	 Grünstrom: Der Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen 
	 wie Wind, Sonne und Wasser ist eine weitere Möglichkeit, den 
	 CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Viele Energieversorger bieten 
	 mittlerweile spezielle Grünstromtarife an, die es den Verbrau-
	 cher*innen ermöglichen, ihren Strombedarf vollständig aus er-
	 neuerbaren Energien zu decken.
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Energievisualisierung und 
dynamische Tarife

Beschreibung 1
Beispiel Energiedisplay und Peakpick

Durch den Einsatz von Smart-Metering-Technologien kann 
der Energieverbrauch in Echtzeit visualisiert werden. Dies er-
möglicht es den Verbraucher*innen, ihren Energieverbrauch 
besser zu verstehen und zu optimieren. Alternativ kann auch 
per App oder Webseite der stündliche Strommix samt Prog-
nose für den kompletten Tag angezeigt werden. In Kombina-
tion mit dynamischen Tarifen, die den Strompreis je nach 
Angebot und Nachfrage variieren, können Verbraucher*innen 
ihre Energiekosten weiter senken und gleichzeitig zur Stabi
lisierung des Stromnetzes beitragen.

Möglichkeiten 1
Beispiel Energiedisplay und Peakpick

–	 Stromverbrauch in Echtzeit visualisieren und nachverfolgen
–	 Feedback und Rankingsystem motivieren zum Energiesparen
–	 Informationen und Prognose zu Erneuerbaren Energien moti-
	 vieren zur Nutzung von erneuerbaren Energien, was zusätzlich 
	 die Wirtschaftlichkeit erhöht.
–	 Weitere Kosteneinsparungen durch dynamische Tarife, da die 
	 Strompreise meistens dann günstig sind, wenn auch viel Er-
	 neuerbarer Strom vorhanden ist.

Ergebnis Durch Energievisualisierung und dynamische Tarife können 
Verbraucher ihren Energieverbrauch in Echtzeit optimieren, 
Kosten senken und zur Netzstabilität beitragen.

Beschreibung 2
Beispiel Energieampel

Bei der Energieampel ist die Grundidee, die Hauptenergie-
geräte im Haushalt (Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, 
etc.) möglichst zu den Zeiten zu nutzen, in denen der Anteil 
von Ökostrom am Strommix besonders groß ist. Es gibt näm-
lich im Strommix Zeiten mit vorwiegend fossiler Energie, aber 
auch Zeiten mit vorwiegend regenerativer Energie. Hierbei 
hilft die Energieampel. Es gibt sie in der Variante als Stecker-
modul, das unterschiedliche Farben entsprechend dem  
Anteil an grünem Strom anzeigt oder als App mit ähnlicher 
Funktionsweise. 

Möglichkeiten 2
Beispiel Energieampel

–	 Prognose und Visualisierung des Grünstromanteils 
	 vom Strommix
–	 Hardwareversion oder App
–	 Informationen und Prognose zu Erneuerbaren Energien 
	 motivieren zum Eigenverbrauch, was zusätzlich die 
	 Wirtschaftlichkeit erhöht.
–	 Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes
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Bildquelle:
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Energiegenossenschaft Beschreibung Investitionen in erneuerbare Energieanlagen können auch 
durch Mitgliedschaften in Energiegenossenschaften wie z. B. 
der BENG eG erfolgen. Diese Genossenschaften bieten ihren 
Mitglieder*innen die Möglichkeit, gemeinschaftlich in nach-
haltige Projekte zu investieren und von den Erträgen zu profi-
tieren. Durch ein Nachrangdarlehen kann man sich finanziell 
an EE-Anlagen beteiligen. Das investierte Geld wird als Dar-
lehen vergeben, für das man jährlich Zinsen erhält. Am Ende 
der Vertragslaufzeit wird das gesamte Darlehen zurückge-
zahlt. Darüber hinaus können Mitglieder*innen aktiv an EE-
Projekten und der Arbeit der Energiegenossenschaft mitwir-
ken. Dies fördert nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien, 
sondern stärkt auch die lokale Wirtschaft und das Gemein-
schaftsgefühl. 

Randbedingungen –	 Möglichkeit der Finanzierung und Gewinnbeteiligung 
	 bei PV-Anlagen rund um München
–	 Möglichkeit der aktiven Mitarbeit an 
	 Erneuerbaren-Energien-Projekten
–	 innerhalb sowie außerhalb des Olympiadorfes

Ergebnis Energiegenossenschaften sind eine gute Möglichkeit zur 
finanziellen oder ehrenamtlichen Beteiligung an EE-Projekten 
in und außerhalb des Olympiadorfes.
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Mieterstromkonzept Beschreibung Bei herkömmlichen PV-Anlagen kann meistens nur ein*e 
Mieter*in oder Eigentümer*in vom PV-Strom profitieren. Ein 
Mieterstromkonzept basiert darauf, dass Strom direkt vor Ort 
in Wohnanlagen produziert und von allen beteiligten Mieter*in-
nen oder Eigentümer*innen genutzt werden kann. Dies fördert 
die Nutzung erneuerbarer Energien und kann sowohl ökolo-
gische als auch finanzielle Vorteile bieten. Ein großer Mieter-
stromanbieter in München ist z. B. Isarwatt, eine Energiege-
nossenschaft, die bereits über 60 Mieterstromprojekte in und 
um München verwirklicht hat. 

Ergebnis Ein Mieterstromkonzept stellt eine empfehlenswerte Lösung 
dar, da alle beteiligten Mieter*innen und Eigentümer*innen  
direkt von dem vor Ort produzierten PV-Strom ökologisch und 
finanziell profitieren können. 

Randbedingungen –	 Die Stromproduktion erfolgt vor Ort, z. B. durch 
	 Photovoltaikanlagen.
–	 Der erzeugte Strom wird direkt an alle beteiligten Mieter*in-
	 nen und Eigentümer*innen ohne Nutzung des öffentlichen 
	 Stromnetzes geliefert.
–	 Das Potenzial zur Senkung der Stromkosten für alle beteiligten 
	 Mieter*innen und Eigentümer*innen ist groß.
–	 Beteiligte am Konzept müssen ihren derzeitigen Stromvertrag 
	 wechseln und werden zu 100 % vom Mieterstromanbieter 
	 versorgt.
–	 Oft ist eine Mindestteilnehmerzahl am Konzept notwendig, 
	 damit eine Wirtschaftlichkeit für alle Teilnehmer*innen und 
	 den Mieterstromanbieter gewährleistet werden kann.
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7 Handlungshilfen
für die Umsetzung
sowie weiterfüh-
rende Informa-
tionen

Allgemeine Angaben
Hinweise zu Förderungen
Hinweise zur 
Denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis
Haftungsausschluss

Hinweise zur Planung möglichst 
denkmalgerechter PV-Anlagen

Die Angaben auf dieser Seite basieren auf Vortragsfolien mit 
dem Titel »Bürger – Denkmal – Gesellschaft«, die von der Auto-
rin Sabrina Sommer M-Eng. für das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege (BLfD) erstellt worden sind.

Tipps zur Antragsstellung

Checkliste für aussagekräftige 
Antragsunterlagen: Zur Bearbeitung 
eines Antrags werden folgende Unter-
lagen benötigt:

–	 Informieren Sie die Untere Denkmalschutzbehörde 
	 München gegebenenfalls schon vor Antragstellung.
–	 Nehmen Sie die Beratung der Unteren Denkmalschutz-
	 behörde München und des Bayerischen Landesamtes 
	 für Denkmalpflege in Anspruch.
–	 Stellen Sie Ihren denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisantrag 
	 bei der Unteren Denkmalschutzbehörde München. 		
	 Bitte beachten Sie dabei die untenstehende Checkliste für 
	 aussagekräftige Antragsunterlagen.
–	 Bei Solaranlagen, deren Gestaltungsanforderungen über die 	
	 Mindestanforderungen hinausgehen, können Sie parallel 
	 zur denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis einen Förderantrag 
	 an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege stellen. 
	 Diesen können Sie gemeinsam mit dem Erlaubnisantrag bei 
	 der Unteren Denkmalschutzbehörde München einreichen.
–	 Achtung! Eine Förderung ist nur im Falle der Feststellung 
	 des Denkmalpflegerischen Mehraufwandes möglich. Das 
	 kann nur durch die fachliche Beratung des Landesamtes 
	 für Denkmalpflege (BLfD) erfolgen. Die Untere Denkmal-
	 schutzbehörde München bindet das BLfD in den Ab-
	 stimmungsprozess mit ein. Nicht mit dem BLfD abge-
	 stimmte Maßnahmen sind grundsätzlich nicht förderfähig!

–	 bei Einzeldenkmälern oder einer Lage im denkmalge-
	 schützten Ensemble: Denkmalschutzrechtlicher Erlaubnis-
	 antrag gem. Art.6 Abs.1 BayDSchG
–	 aktuelle Fotos der zu belegenden Dachfläche
–	 maßstäblicher Lageplan des Anwesens (alle Gebäude der 
	 Flurnummer) mit klar erkennbarer Bezeichnung der von 
	 der Planung berührten Dachflächen
–	 kurze textliche Beschreibung der Anlage, der Montageart 
	 und der Dacheindeckung (vorhanden und geplant)
–	 Informationen, welche Module etc. verwendet werden 
	 sollen mit Herstellernachweis (oder vergleichbare 
	 Angaben) über die technische Ausführung und Oberflä-
	 chen der geplanten Module (im Rahmen eines Kosten-
	 angebots)
–	 Belegungsplan der Dachflächen mit Darstellung der Geo-
	 metrie und Fläche (vermaßt und in Quadratmeter) der 
	 geplanten Modulfläche
–	 kurze textliche Beschreibung zur geplanten Nutzung des 
	 Ertrags

Bildquelle:
Auer Weber Assoziierte GmbH
2025
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Allgemeine Angaben 
und Hinweise für die 
Inbetriebnahme und
Wartung

Allgemeine Angaben 
und Hinweise für die 
Genehmigungen

Inbetriebnahme und 
Anlagenübergabe

Wartung der Anlage

Einspeisung ins 
öffentliche Stromnetz

–	 Die Inbetriebnahme einer PV-Anlage muss gemäß 
	 VDE 0105-100 und BGR A3 durchgeführt werden.
–	 Nach Abschluss der Inbetriebnahme muss eine vollstän-
	 dige Dokumentation der Anlage an den Betreibenden 
	 übergeben werden.

–	 Der Betreibende kann durch regelmäßige und ereignis-
	 abhängige Sichtkontrollen zur Sicherheit beitragen.
–	 Regelmäßige Sichtkontrollen zur frühzeitigen Erkennung 
	 von Isolationsproblemen und Beschädigungen an 
	 Verteilerkästen und Wechselrichtern sind zu empfehlen.
–	 Nach Stürmen oder Gewittern sollten ereignisabhängige 
	 Sichtkontrollen zur Überprüfung von Schäden an Dach-
	 abdichtung, Halterungen und durch Blitzeinschläge 
	 durchgeführt werden.
–	 Die jährliche Sichtprüfung durch den Fachbetrieb zur 
	 Überprüfung von Abdichtung, Dachdurchdringungen, 
	 Anlagenteilen und Standfestigkeit der Unterkonstruktion 
	 wird empfohlen.
–	 Die wiederkehrende Prüfung alle vier Jahre gemäß 
	 DIN EN 62446 wird empfohlen.

–	 Der von der PV-Anlage erzeugte Strom wird hauptsäch-
	 lich für den Eigenverbrauch genutzt.
–	 Überschüssiger Strom wird ins öffentliche Versorgungsnetz 
	 eingespeist (Überschusseinspeisung).
–	 Vor Baubeginn muss eine Klärung mit dem örtlichen 
	 Netzbetreiber erfolgen (SWM):
–	 Es muss geklärt werden, wie viel Leistung die Solar-
	 anlage ins öffentliche Netz einspeisen darf.
–	 Es muss geklärt werden, wo der Einspeisepunkt für den 
	 erzeugten Strom liegt.

7 Handlungshilfen
für die Umsetzung
sowie weiterfüh-
rende Informa-
tionen

Allgemeine Angaben
Hinweise zu Förderungen
Hinweise zur 
Denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis
Haftungsausschluss

Die Angaben auf dieser Seite basieren auf Vortragsfolien mit 
dem Titel »Bürger – Denkmal – Gesellschaft«, die von der Auto-
rin Sabrina Sommer M-Eng. für das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege (BLfD) erstellt worden sind.
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Hinweise zu Förderungen
Bayerisches Landesamt 
für Denkmalpflege (BLfD)

Denkmäler sind wichtige Zeugnisse unserer Geschichte und 
Kultur, die es für kommende Generationen zu bewahren gilt. 
Um den Erhalt und die Pflege dieser wertvollen Kulturgüter zu 
unterstützen, gibt es vielfältige Fördermöglichkeiten. Über das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege erhalten Sie einen 
Überblick über steuerliche Vergünstigungen, spezielle Förder-
programme und Zuschüsse für die Denkmalpflege. Von hier 
aus können Sie sich gezielt über die verschiedenen Förder-
wege informieren und erfahren, wie Sie die jeweiligen Anträge 
und Formulare korrekt ausfüllen.

7 Handlungshilfen
für die Umsetzung
sowie weiterfüh-
rende Informa-
tionen

Allgemeine Angaben
Hinweise zu Förderungen
Hinweise zur 
Denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis
Haftungsausschluss

Textquellen:
www.blfd.bayern.de
und 
https://stadt.muenchen.de/service/info/
untere-denkmalschutzbehoerde

Bildquelle:
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2025

Hinweise zu Zuschüssen 
bei Baudenkmälern

Für die Erhaltung, Sicherung und Restaurierung von Bau-
denkmälern, die kein Staatseigentum sind, kann das Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege finanzielle Zuschüsse 
gewähren. Diese Unterstützung richtet sich an Privatperso-
nen, Kommunen (sog. Gebietskörperschaften) und Kirchen, 
um die Erhaltung und Instandsetzung der Denkmäler zu för-
dern. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.  
Die Entscheidung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen; 
d. h. die Möglichkeit, einen Zuschuss zu erhalten, hängt von 
der Bedeutung und Dringlichkeit des Einzelfalls, der Anzahl 
der Anträge und den aktuell verfügbaren Haushaltsmitteln ab.

Bitte beachten Sie, dass Zuschüsse nur für Maßnahmen ge-
währt werden, die vor ihrer Durchführung mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem BLfD abgestimmt worden 
sind.

Weiterführende und aktuelle Informationen 
finden Sie unter: www.blfd.bayern.de

Hinweise zu 
Steuervergünstigungen 

Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, Denkmäler zu erhalten. 
Sie bewahren unsere Geschichte, Kultur und Vergangenheit 
und sind greifbare Zeitzeugen für kommende Generationen. 
Um Denkmäler für die Zukunft zu bewahren, sind oft hand-
werklich besonders anspruchsvolle und damit kostenintensive 
Maßnahmen notwendig. Der deutsche Staat gewährt Denk-
maleigentümern Steuervergünstigungen, um das Engagement 
zur Erhaltung von Denkmälern und bestimmten anderen Kul-
turgütern zu erleichtern.
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Hinweise zur 
Denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis
Untere Denkmalschutzbehörde 
der Landeshauptstadt München

Wer Baudenkmäler oder Teile davon beseitigen, verändern 
oder an einen anderen Ort bringen will, benötigt eine Erlaub-
nis nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz.

Zum Schutz von Denkmälern und Ensembles in der Stadt 
München ist für die Veränderung von Denkmälern eine 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis erforderlich. Dies gilt 
auch für Gebäude in Ensembles und für Gebäude in der Nähe 
von Baudenkmälern.

Der Denkmalschutz umfasst bei Baudenkmälern nicht nur 
die Fassade sondern auch das Gebäudeinnere. Eine denk-
malschutzrechtliche Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen.

Weiterführende und aktuelle Informationen zur Antragstel-
lung, zu benötigten Unterlagen, rechtlichen Grundlagen 
und zur weiteren Beratung finden Sie unter: 

www.muenchen.de
Suche: Denkmalschutz – Untere Denkmalschutzbehörde
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Sämtliche dargestellten Maßnahmen sind entsprechend 
den Vorgaben der Wohnungseigentümergemeinschaft und 
der Teilungserklärungen, sowie dem aktuell geltenden 
Recht zu prüfen. Die beschriebenen Maßnahmen erfordern 
eine Antragstellung und Genehmigung durch die Untere 
Denkmalschutzbehörde der Landeshauptstadt München, 
sofern nichts anderes durch die Behörde festgelegt wird. 
Eine Antragstellung ist auch für eine Förderfähigkeit erfor-
derlich. Dieses Handbuch dient der Orientierung und als Leit
linie, bei Widersprüchen gelten die gesetzlichen Vorgaben.

Die Informationen in diesem Buch wurden mit größter Sorg-
falt recherchiert und zusammengestellt. Dennoch können 
wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Inhalte übernehmen. Für Schäden, die durch 
die Verwendung der Informationen in diesem Buch entste-
hen, wird keine Haftung übernommen. 

Hinweis




